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Fläche wurde für •zukünftige 
EntwicklungŽ ebenfalls aus 

Regionalem Grünzug genommen
16 ha

Topografische Karte 25.000 Nr. 7226 Ober-
kochen, Stand 1999

Gewerbegebiet

Landschafts-
schutzgebiet

FFH - Gebietsvorschlag

Interkommunales
Gewerbegebiet

•Oberkochen Süd IIŽ

Oberkochen
•Süd IŽ, Fa. Zeiss

19 ha

20 ha

Die beiden Gewerbegebiete liegen im Bereich
der europäischen Wasserscheide Donau-Rhein 
und in der Schutzzone III des Wasserschutz-
gebietes Nr. 1 der Stadt Heidenheim. Die 
Planungsfläche ist wasserhöffiges Gebiet. Die 
Wasservorkommen können aufgrund der 
Gewerbeflächen nicht mehr als Trinkwasser
genutzt werden.
Genauere Untersuchungen zu den Auswirkun-
gen  der Bebauung im Karstgebiet wurden weder 
im Umweltbericht noch in einem Hydrogeolo-
gischen Gutachten angestellt. Eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung wurde nicht durchgeführt,
obwohl deren Erforderlichkeit auch vom 
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg festgestellt wurde.

Das überbaute Gebiet war Lebensraum für mehrere Rote-Liste-Arten (Insekten-Ragwurz, Frühlins-Enzian, Silberdistel, 
Neuntöter etc.).

Die Kosten für die komplette Erschließung und den Grunderwerb des Interkommunalen Gewerbegebietes belaufen sich auf 
rund 11,3 Millionen Euro (Schwäbische Post vom 06.04.2002). Zur Terrassierung des Hanges waren massive Erdbewegungen 
notwendig.

Rund ein Jahr nach Fertigstellung der Erschließung im Dezember 2003 hat sich im Interkommunalen Gewerbegebiet noch kein 
Betrieb angesiedelt.

In der weltweit modernsten, neu gebauten Fabrik für Optiksysteme zur Chipherstellung waren im Jahr 2003 rund 400, 
insgesamt bei ZEISS in Oberkochen ca. 1.200 Arbeitnehmer beschäftigt. 

(Regierungsbezirk Stuttgart, Region Ostwürttemberg,
Landkreis Heidenheim und Ostalbkreis)

Standort  BW 08    Oberkochen
Königsbronn

Konflikt: Sowohl das Gewerbegebiet ŒSüd I• für die ortsansässige Firma ZEISS als auch das nördlich daran anschließende 
Interkommunale Gewerbegebiet Oberkochen-Königsbronn (IKG), liegt in einem Regionalen Grünzug und innerhalb des 
Schutzbedürftigen Bereichs für die Landwirtschaft und den Bodenschutz. Der Regionale Grünzug wurde in einem 
Zielabweichungsverfahren (ŒSüd I•) und einer Regionalplanänderung insgesamt auf rund 55 ha zurück genommen. Durch die 
Gewerbeflächenausweisungen werden sehr fruchtbare Böden beansprucht. Trotz der Lage in einem Wasserschutzgebiet und 
im sensiblen Bereich einer Wasserscheide, wurde keine UVP durchgeführt.
Die Gewerbeflächen führen zu einer bandartigen Siedlungsstruktur und zum Zusammenwachsen der beiden Orte.

Fläche für zukünftige
Entwicklung

•Ried/StrickŽ (G 3.1) 
nach FNP 2016

1. Fortschreibung
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Regionaler Grünzug

Schutzbedürftiger Bereich für 
Landwirtschaft und Bodenschutz

Der Regionalplan Ostwürttem-
berg, Raumnutzungskarte 1998, 
zeigt im gesamten beplanten 
Gebiet einen Regionalen Grün-
zug und einen  Schutzbedürftigen
Bereich für die Landwirtschaft
und den Bodenschutz.

Regionale Grünzüge sind im Regionalplan als verbindliches Ziel nach Plansatz 3.1.1 
festgelegt. In der Begründung heißt es dazu: ŒDie regionalen Grünzüge dienen in 
unmittelbarer Zuordnung zu den Entwicklungsachsen und den großflächigen 
Siedlungsbereichen der Region als ökologische Ausgleichsfläche. Sie sollen insbesondere
den von der Besiedlung ausgehenden Belastungen auf die Landschaft entgegenwirken 
und daher weitgehend von einer weiteren Siedlungsentwicklung freigehalten werden•.

Für das ZEISS-Werk wurde  in einem  die Abweichung vom 
regionalplanerischen  Ziel 3.1.1 •Regionale GrünzügeŽ auf einer Fläche von ca. 20 ha 
genehmigt. Eine Regionalplanänderung kam hier insbesondere wegen der zeitlichen
Rahmenvorgabe für den Neubau der Firma ZEISS nicht in Betracht (Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 27.04.2001, DS 02-02/2001).
Der Regionale Grünzug und der Schutzbedürftige Bereich für die Landwirtschaft und 
Bodenschutz wurden in einer  für das Interkommunale 
Gewerbegebiet im Umfang von 19 ha und für eine zukünftige Siedlungsentwicklung um 
weitere 16 ha zurück genommen.

Zielabweichungsverfahren

Regionalplanänderung

Foto rechts:
Bautafel mit Plan für die Nord-
hälfte des Gewerbegebietes 
(Interkommunales Gewerbe-
gebiet).

Foto unten:
Blick auf das Gebiet von Osten. 
Der Nordteil  befindet sich rechts
im Bild mit neuer Straße.

Firma Carl
ZEISS SMT AG

Interkommunales
Gewerbegebiet

Erweiterungsoption
(ebenfalls Regionaler Grünzug 

zurück genommen)
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Pressekonferenz der beiden Bürgermeister aus Oberkochen und Königsbronn
Bekanntgabe der Absicht ein gemeinsames Gewerbegebiet auszuweisen. BürgerInnen sollen aktiv 
einbezogen werden.

Grundsätzliche Einigung der beiden Gemeinderäte auf Ausweisung des gemeinsamen 
Gewerbegebietes. Auf Königsbronner Drängen Begrenzung auf ca. 40 ha.

Die Stadt Oberkochen beantragt beim Regierungspräsidium Stuttgart eine Zielabweichung vom 
Regionalplan für den Neubau einer Fabrik für Halbleitertechnik.

Antrag auf Änderung des Regionalplan für die Ausweisung eines Interkommunalen Gewerbegebietes 
wird gestellt.

Gemeinderat der Stadt Oberkochen spricht sich gegen einen Bürgerentscheid zum Interkommunalen 
Gewerbegebiet aus.

Die Firma ZEISS gibt Entscheidung für den Standort Oberkochen zum Bau einer Fabrik für 
Halbleitertechnik bekannt.

Ministerpräsident Teufel besucht Oberkochen und stellt ein Zielabweichungsverfahren nach dem 
Landesplanungsgesetz in Aussicht.

1. Spatenstich für das neue ZEISS-Werk.

Einweihung des neuen ZEISS-Werks.

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan und Umweltbericht Interkommunales Gewerbegebiet.

Beschlüsse zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2016 für Oberkochen. Das Interkommunale 
Gewerbegebiet ist mit 21 ha in der 1. Fortschreibung enthalten.

Abschluss der Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebiets.

16. Februar 2000

10. Mai 2000

02. Juni 2000

09. Juni 2000

14. Juni 2000

04. August 2000

26. Juni 2000

07. Oktober 2000

Dezember 2001

26. Juli 2002

16. Juni und 21. Juli 
2003

Dezember 2003

Am Ablauf der Planungen ist zu bemängeln, dass das ZEISS-Werk zu einer Zeit bereits  eingeweiht wurde, als noch kein gültiger 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan bestand. Die Anhörung für den Bebauungsplan und Grünordnungsplan fand im Februar
2002 statt. Gleichzeitig wurde als Umweltverträglichkeitsprüfung ein Umweltbericht vorgestellt, der nur die Aussagen des 
Grünordnungsplan wiederholt. Allein aufgrund der Größe der festgesetzten Grundfläche von weit über 100.000 qm wäre nach 
dem vom Bundestag am 05.04.2001 verabschiedeten Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie eine UVP erforderlich
gewesen.
Im Gegensatz zu der hier vorgestellten Meinung sieht das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) das Gewerbegebiet als beispielhaft an. Es soll deshalb auch in einem Leitfaden für 
Städte und Gemeinden als Praxismodell vorgestellt werden.

Chronologie der Planungen

Foto links:

Alte Gebäude der Firma 
ZEISS in Oberkochen - 
integriert im Siedlungsbereich 
von Oberkochen.
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Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt Oberkochen um 5 ha (1,8%) gewachsen. Der Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 12% und lag damit unter dem Landesdurchschnitt von 
13,2%. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Gemeinde Königsbronn ist im gleichen Zeitraum um 18 ha (4,8%) gewachsen. 
Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche betrug 2001 8,6%.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer hat im Zeitraum von 1994 bis 2002 in Oberkochen um 242 
(3,7%) zugenommen und in Königsbronn um 118 (-10%) abgenommen.

Foto oben: Blick auf das Gelände der Firma ZEISS von Süden. Im 
Anschluss daran das voll erschlossene unbebaute Interkommunale 
Gewerbegebiet. Im Hintergrund Oberkochen mit den alten, hohen 
Zeiss-Gebäuden.

Foto unten: Blick auf die neuen Gebäude der Fa. ZEISS.
Rechts hinten neue Böschungen im Hang.

Foto ganz oben: Südteil des Firmengeländes.

Foto oben: Blick aus Südwesten auf Tal und Gewerbegebiet.

Foto unten: Blick auf die  Fa. ZEISS. Im Hintergrund des Gebäudes die 
neue Hangsicherung mit Bermen. 
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